
3. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabensatzung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Winkelhaid vom 20.03.2008 

 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Winkelhaid 

beschließt nachfolgende Änderungen zur Verbandssatzung des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Gruppe Winkelhaid vom 20.03.2008: 

 

§ 1  

 

Änderung von § 10 Abs. 3 

 

Die Gebühr beträgt 1,80 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

§ 2 

Änderung von § 6 Beitragssatz 

Der Beitrag beträgt: 

 

a) 0,60 € je m² Grundstücksfläche 
b) 4,60 € je m² Geschossfläche 

 

§ 3 Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.10.2022 in Kraft. 

 

 

 

Winkelhaid, den 01.06.2022 

 

gez.  

 

Michael Schmidt 

Erster Vorsitzender 

 


